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Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3  
„Gesellschaftliche Kraft des Sports stärken“ 

im Rahmen der Erarbeitung des „Entwicklungsplan Sport“  

- Short Version -  

Die Arbeitsgruppe 3 konzentriert sich auf gesellschafts- und sportpolitisch bedeutsame und 

aktuelle Themen, die sich mit den Begriffen Demokratieförderung und Wertevermittlung im und 

durch Sport bezeichnen lassen und thematisiert in diesem Kontext als zentrales Querschnitts-

thema das Problem der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten beim Zugang zum Sport. Ziel 

ist dabei einerseits die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von bislang unterrepräsen-

tierten Bevölkerungsgruppen am Sport1. Andererseits sollen Sportorganisationen und insbe-

sondere Sportvereine als Demokratieförderer und Wertevermittler unterstützt werden, damit 

sie ihr Potential als gesellschaftliche Kraft in einer heterogenen Gesellschaft entfalten können.2 

Zur Erreichung der Ziele wurden im Rahmen der AG vielfältige Maßnahmen erarbeitet (s. Long 

Version) und wie folgt priorisiert: 

(1) Es sollen Kompetenzen auf Bundesebene gebündelt werden, um der Komplexität der 

Querschnittsfunktionen des Sports bei der Förderung von Teilhabechancen, Wertevermitt-

lung und Förderung bürgerschaftlicher Kompetenzen gerecht zu werden, der immer un-

übersichtlicheren Ausdifferenzierung der staatlichen Förderung von extrafunktionalen Leis-

tungen des Sports entgegenzuwirken und besser abgestimmte Förderstrukturen 

und -maßnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zu entwickeln. 

Vor diesem Hintergrund sind u.a. folgende Einzelmaßnahmen zielführend:  

a) Einrichtung einer zentralen Ansprechperson für Sport und Bewegung auf Bundes-

ebene im Rang eine*r Staatsminister*in mit Verortung im Bundeskanzleramt, um die 

durch den Bewegungsgipfel begonnenen Prozesse insbesondere interministeriell kon-

tinuierlich weiterzuführen. Das Aufgabenprofil umfasst u.a.: 

o Einrichtung einer interministeriellen und quartalsweise tagenden Kommission Sport 

mit eigenem Förderbudget unter Beteiligung aller Bundesministerien (horizontale 

Ebene);  

o Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern zur Umsetzung des 

Entwicklungsplans Sport (vertikale Ebene); 

o Stärkung der Vernetzung auf kommunaler Ebene unter Erweiterung der Landschaft 

der Akteur*innen (z.B. Stadtplanung, Sozialunternehmen, Senior*innen- und Bil-

dungseinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Selbstvertre-

tungen).  

b) Schaffung von rechtlichen Grundlagen, um dem Bund Zuständigkeiten bei der Förde-

rung des Sports in seiner Breite zu gewähren.  

                                                
1 Unter dem Begriff und der Zielgruppe „unterrepräsentierte Gruppen“ versteht die AG alle Menschen, die bei der 

Charta der Vielfalt in den Vielfaltsdimensionen benannt sind. Dabei wissen wir, dass sich die aktuell sieben Viel-
faltsdimensionen Geschlecht und geschlechtliche Identität, Alter (jung und alt), sexuelle Identität, Behinderungen, 
soziale Herkunft, Nationalität, Religion und Weltanschauung evtl. verändern oder erweitern können. Der AG ist 
bewusst, dass bei dieser Festlegung Menschen auch auf Grund anderer Merkmale von der Teilhabe im Sport aus-
geschlossen und/oder diskriminierungsgefährdet sein können. Teilweise sind dabei spezielle Bereiche zu beachten: 
So sind Frauen* (Frau* steht für alle Menschen, die sich als Frau bezeichnen, unabhängig welches Geschlecht bei 
der Geburt zugewiesen wurde [WECF, n.d.]) zwar in vielen Sportarten und im Verein in nicht kleiner Anzahl aktiv, 
aber immer noch unterrepräsentiert, insbesondere in Führungspositionen und bei der Medienberichterstattung über 
den Sport.  
2 Mit diesen Zielen gehen verschiedene Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nation einher, u.a. die Redu-

zierung von Ungleichheiten (SDG 10), die Förderung der Geschlechtergleichheit (SDG 5), die Förderung von Ge-
sundheit und Wohlergehen (SDG 3) wie auch die Entstehung von nachhaltigen Städten und Gemeinden (SDG 11). 
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(2) Damit der Sport seine gesellschaftliche Kraft entfalten kann, sind förderliche Rahmenbe-

dingungen notwendig. Eine effektive Unterstützung des Sports bei der Bearbeitung kom-

plexer gesellschaftlicher Herausforderungen sollte auf einer verstetigten Förderung beru-

hen. Zwei Bundesprogramme sind im vorliegenden Zusammenhang besonders bedeut-

sam:  

 

a) Zum einen soll das erfolgreich etablierte Programm „Integration durch Sport“ verstetigt 

und weiterentwickelt werden, z.B. um intersektionale Ansätze.  

b) Zum anderen soll das jüngst eingerichtete Bundesprogramm gegen Rechtsextremis-

mus und Menschenfeindlichkeit im Sport skaliert und um Komponenten der Demokra-

tieförderung und der Förderung des sozialen Zusammenhalts erweitert werden. Um 

dies zu ermöglichen sollte die finanzielle Ausstattung des Programms deutlich erhöht 

und eine Verstetigung angestrebt werden.  

 

(3) Zum Abbau von Zugangsbarrieren und zur Förderung der Teilhabe von bislang unterre-

präsentierten Bevölkerungsgruppen im Sport soll längerfristig ein Bundesprogramm zur 

Teilhabe im Sport eingerichtet werden.  

 

a) Zu diesem Zweck bedarf es zunächst einer Bestandsaufnahme bestehender Förder-

strukturen, um auf dieser Grundlage Defizite und Potentiale zu identifizieren und ggfs. 

Bündelungen zu ermöglichen.  

b) Darauf aufbauend sollen mittelfristig Fördermaßnahmen zur Adressierung der im Prüf-

auftrag identifizierten Defizite eingerichtet werden.  

c) Auf Basis der Bestandsaufnahme soll eine zentrale digitale Plattform (ähnlich wie ELS-

TER) entwickelt werden, die alle Fördermaßnahmen bündelt und es den Akteur*innen 

vereinfacht, Förderanträge zu stellen. 

d) Förderungswürdige Bausteine dieses neuen Bundesprogramms sind u.a.: 

o Sportangebote in Form von zielgruppengerechter Planung (z.B. Gender Planning), 

barrierefreie Zugänge zum Sport (z.B. kommunikativ durch den Einsatz leichter 

Sprache, baulich durch den Einbau barrierefreier Zugänge und geschlechterneut-

raler Sanitäranlagen), Angebotserweiterung in Sportvereinen sowie in anderen Ein-

richtungen (z.B. Ganztag, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Pflege-

einrichtungen, Justizvollzugsanstalten, angeleitete Sportangebote im Quartier) so-

wie partizipative Ansätze bei der Angebotsentwicklung durch die unmittelbare Ein-

bindung von Betroffenen (z.B. Einbindung von Selbstvertretungen); 

o sportverbandliche Qualifizierungsmaßnahmen von ehrenamtlich und freiwillig En-

gagierten sowie hauptamtlichem Personal in den unterschiedlichen Strukturen des 

Sports;  

o Unterstützungsleistungen in Form von kostengünstigen und auch kostenfreien 

Sportangeboten für Kinder und Jugendliche und einkommensschwache Personen 

sowie die Versorgung durch geeignete Hilfsmittel und Assistenzleistungen;  

o Organisationsentwicklung durch die Schaffung von Stellen zur (Vereins-)Beratung 

in Landessportstrukturen und Einrichtung eines Netzwerks;  

o Wissensgenerierung und -dissemination durch themenbezogene wissenschaftliche 

Studien sowie Begleitung bestehender Projekte und Maßnahmen im Themenge-

biet; 

o bundesweite Kampagnen zur Ansprache der im Sport bislang unterrepräsentierten 

Gruppen unter Berücksichtigung einer zielgruppengerechten Ansprache, zeitge-

mäßer Einbindung passender Medienkanäle und regionaler Spezifika; 
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o innovative Sportstättenkonzepte unter Berücksichtigung der Prinzipien des Gender 

Plannings (z.B. Bewegungsinseln, Nur-Dach-Hallen); 

o Einrichtung bzw. Ausbau von diversitätssensiblen Leadership-Programmen im or-

ganisierten Sport. 

 

(4) Es soll ein niedrigschwelliger „Innovationsfonds Sport“ konzipiert und erprobt werden, der 

es Akteur*innen in Zeiten immer turbulenterer und sich dynamisch verändernder gesell-

schaftlicher Rahmenbedingungen ermöglicht, flexibel und bedarfsorientiert auf konkrete 

Herausforderungen zu reagieren.  

 

a) Mithilfe dieses Fonds kann die Kreativität zivilgesellschaftlicher Innovationstreiber*in-

nen vor Ort bei der Übernahme extrafunktionaler Aufgaben im Sport aktiviert und ge-

fördert werden.  

b) Es bedarf der zeitlich befristeten Förderung von innovativen Pilotprojekten in der Zivil-

gesellschaft, die in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Krisen vor Ort entwickelt 

werden, neue Wege beschreiten möchten und nach erfolgreicher Erprobung Bottom-

Up skaliert werden können. In der Vergangenheit standen dafür exemplarisch innova-

tive Projekte in der Geflüchtetenarbeit im Sport oder während der Corona-Pandemie. 

  


